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Stellungnahme zum  

Referentenentwurf des BMEL des Zehnten Gesetzes zur Änderung 
des Weingesetzes 

 

Der im Juni 2020 vorgelegte Referentenentwurf des BMEL des Zehnten Gesetzes zur 
Änderung des Weingesetzes soll Möglichkeiten zur Absatzsteigerung und Wertschöpfung für 
deutschen Wein schaffen. Durch die vorgesehenen Änderungen, v.a. § 7f „Anpflanzung zu 
Forschungszwecken“ wird aber auch mit Auswirkungen auf die Markteinführung neuer 
Rebsorten zu rechnen sein.  

Laut dem vorliegenden Referentenentwurf gilt die Anpflanzung von Keltertraubensorten zu 
Versuchszwecken als Versuchsanbau gemäß Artikel 62 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1308/2013 (= 
Einstufung als genehmigungsfreie Anpflanzungen). 

Die hiermit in Verbindung stehende Streichung des § 42 Abs. 2 WeinVO würde dazu führen, 
dass Weine aus Rebsortenanbaueignungsversuchen (noch nicht klassifizierte Rebsorten) 
nicht mehr als Qualitätswein bzw. als geschützte Ursprungsbezeichnung mit dem Hinweis „aus 
Versuchsanbau“ vermarktet werden dürfen. Diese Vermarktungsmöglichkeit hat bislang u.a. 
dazu beigetragen, eine größere Bereitschaft der Winzer zur Unterhaltung von 
Versuchsanlagen zu erzielen und somit die Neuentwicklung von Rebsorten zu fördern. Durch 
die geplanten Änderungen ist mit einer Einschränkung des Versuchsanbaus in Deutschland 
und einer erschwerten Markteinführung neuer Rebsorten zu rechnen. 

Vor allem für die Einführung neuer pilzwiderstandsfähiger (PIWI) Sorten, deren zukünftiger 
verstärkter Anbau einen erheblichen Beitrag zur gesellschaftlich und politisch gewollten 
Reduktion von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau beizutragen vermag, bedeutet dies eine 
deutliche Erschwernis bei der Markteinführung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die 
Entwicklung PIWI-Sorten für Rheinland-Pfalz für die letzten 20 Jahre. 

 

Angabe n qm Erntejahr

Zeilenbeschriftungen 2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018 2019

im Versuch zugelassen 11 41 67 14 70 54 47 57 89 78 76 62 22 29 78 30 01 42 41 84 12 49 84 95

Anzahl Sorten 31 38 51 47 44 47 46 50

zugelassen 326 53 37 1702 60 06 1712 45 68 1716 83 23 1805 31 05 1739 58 57 1746 57 68 1761 20 39

Anzahl Sorten 9 16 24 26 30 31 31 32

PIWIS Gesamt 337 95 04 1717 30 60 1760 03 57 1795 59 85 1827 60 83 1769 59 99 1788 41 80 1811 05 34

Anzahl Sorten 40 54 75 73 74 78 77 82

Tabelle: Entwicklung der PIWI-Sorten in Rheinland-Pfalz (Quelle: LWK Rheinland-Pfalz) 

 

Die Daten lassen die in den letzten Jahren hohe Dynamik und Aufbruchsstimmung bei 
Züchtern und Winzern beim Anbau von PIWI-Sorten erkennen. So hat sich die Anzahl der 
PIWI-Sorten, die in Rheinland-Pfalz angebaut und deren Weine als Qualitätswein vermarktet 
werden können, von 40 auf 82 Sorten mehr als verdoppelt. Entscheidend für diesen Erfolg war 
der bisherige relativ unbürokratische Marktzugang im Rahmen des Versuchsanbaus, der es in 
Deutschland ermöglichte, PIWIS als Qualitätswein zu vermarkten. Dies unterscheidet 
Deutschland von anderen Mitgliedsstaaten z.B. Frankreich und Italien, die erst in den letzten 
Jahren versuchen – nun aber verstärkt - einen erfolgreichen Marktzugang von PIWIS zu 
ermöglichen.  
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Dass diese Dynamik sich in den letzten 10 Jahren nicht im gleichen Umfang bei den 
Flächenzuwächsen wiederspiegelt, hängt insbesondere mit dem Umstand zusammen, dass 
PIWI-Sorten der „ersten Generation“ (Regent, Phoenix u.a.) ihren Höhepunkt überschritten 
haben und Anlagen zwischenzeitlich wieder gerodet werden. Dem gegenüber steht ein 
deutlicher Flächenzuwachs von PIWI-Sorten der „zweiten Generation“ (Cabernet blanc, 
Muscaris u.a.). Inzwischen stehen schon PIWI-Sorten der „dritten Generation“, mit weiter 
verbesserten Resistenzen und anderen verbesserten Eigenschaften, wie Lockerbeerigkeit, 
Dickschaligkeit und höherer Weinqualität, in den Startlöchern. Große Fortschritte in der 
Züchtungsforschung in jüngerer Zeit haben die Effizienz der Züchtung bereits erheblich 
gesteigert und die große Dynamik auf diesem Gebiet hält weiter an. Durch verbesserte 
Verfahren konnte die Effizienz der Resistenzzüchtung und somit der Sorten-Output in den 
bereits letzten Jahren deutlich gesteigert werden.  

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Weinbaus - sowohl in näherer wie auch 
insbesondere in fernerer Zukunft – ist absehbar, dass PIWIS eine der tragenden Säulen im 
Weinbau sein werden. So präsentiert aktuell die Landesregierung von Baden-Württemberg ein 
ehrgeiziges Eckpunktepapier, mit dem Ziel der Reduzierung des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um 40-50 Prozent. Diese Einsparungen sollen u.a. durch einen 
verstärkten Anbau resistenter Sorten erreicht werden. Dies kann im Weinbau allerdings nur 
gelingen, wenn die neuen verbesserten PIWI-Sorten, die aktuell entwickelt werden, auch wie 
bisher, einen schnellen unbürokratischen Marktzugang für den in Deutschland relevanten 
Markt für Qualitätswein, d. h. mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) erhalten. Sorten 
denen dieser Markteintritt verwehrt wird, haben keine Chance, sich im Markt zu etablieren.   

Weitere Argumente, die für den Anbau von PIWIS sprechen, sind: 

- positive Effekte auf Klimawandel und Artenschwund durch verringerten 
Pflanzenschutzmitteleinsatz 

- geringere Bodenverdichtung durch weniger Überfahrten 

- Arbeitszeitersparnis insbesondere bei hoffernen Weinbergen, Einzelparzellen oder 
Steillagen 

- Reduzierung der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln (bes. relevant bei sensiblen die an 
Wohngebiete und Gewässer angrenzen) 

- Mögliche zukünftige Vermarktungsvorteile von PIWIS, da Einsparung von PSM 
insbesondere bei jungen Kunden ein wichtiges Kaufkriterium darstellt 

Vor diesem Hintergrund fordern die deutschen Rebenzüchter und Rebveredler, den Status 
quo hinsichtlich des Versuchsanbaus für neue Sorten beizubehalten. Dies bedeutet, dass 
neue Sorten aus Anbauversuchen bei der Weinbezeichnung wie bisher den klassifizierten 
Rebsorten gleichgestellt sein sollten und eine Vermarktung als g.U.-Weine mit dem Zusatz 
„aus Versuchsanbau“ ermöglicht werden sollte. 

 

Die unterzeichnenden Verbände: 

 

Verband Deutscher Rebenpflanzguterzeuger (VDR) e. V. 

Arbeitsgemeinschaft der Staatlichen Rebenzüchter 

Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) e. V. 
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